
Infos

Datum	 2.  Dezember  2011 

Zeit	 15.00 bis 17.00 Uhr

Ort	 Hörsaal	der	Evangelischen	Fachhochschule,		

	 Eingang	Roonstr.	27,	90429	Nürnberg

Kosten		 keine,	für	das	leibliche	Wohl	wird	dennoch	gesorgt

Anmeldung	  nicht erforderlich 

Arbeitsrecht am Abend	

Arbeitsrechtlicher	Informationsabend	der	Kanzlei	Manske	&	Partner		

 

2. Dezember 2011, 15.00 Uhr 

In	der	Evangelischen	Fachhochschule,	Roonstr.	27,	90429	Nürnberg,	

Großer	Hörsaal

„Gesetzliche  
Neuregelungen  
im Jahr 2012“

Manske & Partner 	

Kanzlei	für	Arbeitsrecht	|	Bärenschanzstr.	4	|	90429	Nürnberg	|	Tel:	0911	-	307310	

Fax:	0911	-	265150	|	kanzlei@manske-partner.de	|	www.manske-partner.de



Das Thema

„Gesetzliche Neuregelungen im Jahr 2012“

Ein	turbulentes	Jahr	neigt	sich	dem	Ende	zu.	Das	ist	für	uns	der	An-

lass,	einen	ersten	Blick	auf	die	im	Jahr	2012	kommenden	Än	derungen	

im	Arbeitsrecht	zu	werfen.	Wie	immer	hält	auch	im	kommenden	Jahr	

der	 Gesetzgeber	 Überraschungen	 bereit,	 die	 die	 Arbeit	 von	 Arbeit-

nehmervertretungen	 beeinflussen	 können	 und	 ungeahnte	 Proble	me	

aufwerfen.	

Gemeinsam	werden	wir	unter	anderem	

•	 Neuregelungen	 zur	 Familienpflegezeit	 und	 zum	 neuen		

Pfle	ge		zeitgesetz,

•	 Änderungen	 im	 Arbeitnehmer-Datenschutz	 und	 den	 Ge-

setzes	entwurf	zum	Beschäftigtendatenschutz,

•	 Neuerungen	im	Gesetz	für	die	Absicherung	flexibler	Arbeits-

zeitregelungen,	

•	 Gesetzliche	Regelungen	zum	Praktikantenschutz,	

•	 das	Anlegerschutzgesetz	und

•	 das	neue	Mediationsgesetz

 

hinsichtlich	der	wichtigsten	Regelungen	besprechen,	die	Einfluss	auf	

die	Arbeit	von	Betriebsrat,	Personalrat,	Mitarbeitervertretung	etc.	ha-

ben	werden.	Nur	wer	weiß	was	kommt,	kann	planvoll	agieren	statt	nur	

zu	reagieren.

Nach	dem	Vortrag	der	Referenten	bietet	sich	wie	immer	Gelegenheit	

zur	gemeinsamen	Diskussion.

Die Referenten

Unter anderem:

Jürgen Markowski	

Fachanwalt	für	Arbeitsrecht

Christian Sperber 

Rechtsanwalt

Judith Strauß 

Rechtsanwältin

Andreas Bartelmeß 

Rechtsanwalt

Die Kanzlei

Kanzleiphilosophie

Die	 Kanzlei	 sieht	 ihre	 Aufgabe	 darin,	 ausschließlich	 die	 rechtlichen	

Interessen	der	Arbeitnehmerseite	zu	vertreten.	So	werden	Arbeitneh-

mer,	Betriebsräte	und	Gewerkschaften	in	allen	individual-	und	kollek-

tivrechtlichen	Fragen	des	Arbeitsrechts	beraten,	dazu	gehört	auch	die	

Fortbildung	für	Betriebsräte.	

Rechtsgebiete und Mandate – Manske	&	Partner	bietet	eine	 fach-

kundige	Beratung	und	eine	umfassende	Betreuung	bei	allen	arbeits-

rechtlichen	Problemen.	Im	Bereich	des	Individualarbeitsrechts	werden	

die	Rechtsan	wälte	bei	Kündigungen,	bei	Lohn-	und	Schadensersatzfor-

derungen,	bei	Auseinandersetzungen	um	Zeugnisse,	bei	Streitigkeiten	

um	Aus	bildungsverhältnisse	und	bei	der	Vertragsgestaltung	tätig.	 Im	

kollek	tiven	 Arbeitsrecht	 werden	 Arbeitnehmervertretungen	 bei	 Kon-

flik	ten	 mit	 der	 Arbeitgeberseite	 unterstützt.	 Die	 Anwälte	 der	 Kanzlei	

beraten	bei	der	Gestaltung	von	Betriebsvereinbarungen,	bei	Verhand-

lungen	über	Sozialpläne	und	bei	der	Durchsetzung	gewerkschaftlicher	

Rechte.	Sie	werden	regelmäßig	von	Betriebsräten,	Personalräten	und	

Mitarbeitervertretungen	als	Sachverständige	hinzugezogen.	Auch	bei	

Insolvenzfällen	wird	die	Kanzlei	zugunsten	der	Arbeitnehmer	aktiv.	Zum	

Leistungsspektrum	 von	 Manske	 &	 Partner	 gehört	 außerdem	 die	 Bei-

legung	arbeitsrechtlicher	Streitigkeiten	durch	Mediation.

Die Nürnberger Kanzlei Manske & Partner ist im Bereich der Arbeitneh-

merberatung sehr gut positioniert und verfügt über ein exzellentes Re-

nommee.

Aus Kanzleien in Deutschland 2010


